		

[bookmark: top]
Willkommen auf der Website der Gemeinde GPV  Kt. Zürich



Sprungnavigation


Von hier aus k?nnen Sie direkt zu folgenden Bereichen springen:



Startseite Alt+0
Navigation Alt+1
Inhalt Alt+2
Suche Alt+3
Inhaltsverzeichnis Alt+4

Seite drucken
PDF von aktueller Seite erzeugen


  
    
      [image: GPVZH]

      
        
          
            
                
                    
                    
                

			

          

          [image: ]

          
          [image: ]

           
        

         
      

       
      
    

     
  

  
     




  
       	Porträt	Willkommen
	Selbstverständnis
	News + Medienmitteilungen
	Fokusthema
	ZALK
	Geschichte des GPV
	100-Jahr-Jubiläum 11.09.2009	Pressespiegel
	Fotogalerie


	GV GPV vom 26.6.2014 in Zürich	Fotogalerie


	Dokumente


	Gemeinden
	Leitender Ausschuss	Mitglieder LA
	Ressorts
	Präsidenten und Mitglieder LA


	Fotogalerie
	Kontakt	Login Gemeinden


	Links




           
      






     





  
  Übersicht Gemeinden des Kantons Zürich von A-Z

  

  [image: ]

  
  	[bookmark: #gdeabisz]
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
  

  

  
  		Adlikon
	Adliswil
	Aesch
	Aeugst a.A.
	Affoltern a.A.
	Altikon
	Andelfingen


  

  
  		Bachenbülach
	Bachs
	Bassersdorf
	Bauma
	Benken
	Berg a.I.
	Birmensdorf
	Bonstetten
	Boppelsen
	Brütten
	Bubikon
	Buch a.I.
	Buchs
	Bäretswil
	Bülach


  

  
  		Dachsen
	Dielsdorf
	Dietikon
	Dietlikon
	Dinhard
	Dorf
	Dägerlen
	Dällikon
	Dänikon
	Dättlikon
	Dübendorf
	Dürnten


  

  
  		Egg
	Eglisau
	Elgg
	Ellikon a.d.Th.
	Elsau
	Embrach
	Erlenbach


  

  
  		Fehraltorf
	Feuerthalen
	Fischenthal
	Flaach
	Flurlingen
	Freienstein-Teufen
	Fällanden


  

  
  		Geroldswil
	Glattfelden
	Gossau
	Greifensee
	Grüningen


  

  
  		Hagenbuch
	Hausen a.A.
	Hedingen
	Henggart
	Herrliberg
	Hettlingen
	Hinwil
	Hirzel
	Hittnau
	Hochfelden
	Hofstetten
	Hombrechtikon
	Horgen
	Humlikon
	Höri
	Hüntwangen
	Hütten
	Hüttikon


  

  
  		Illnau-Effretikon


  

  
  		Kappel a.A.
	Kilchberg
	Kleinandelfingen
	Kloten
	Knonau
	Kyburg
	Küsnacht


  

  
  		Langnau a.A.
	Laufen-Uhwiesen
	Lindau
	Lufingen


  

  
  		Marthalen
	Maschwanden
	Maur
	Meilen
	Mettmenstetten
	Männedorf
	Mönchaltorf


  

  
  		Neerach
	Neftenbach
	Niederglatt
	Niederhasli
	Niederweningen
	Nürensdorf


  

  
  		Oberembrach
	Oberengstringen
	Oberglatt
	Oberrieden
	Oberstammheim
	Oberweningen
	Obfelden
	Oetwil a.d.L.
	Oetwil a.S.
	Opfikon
	Ossingen
	Otelfingen
	Ottenbach


  

  
  		Pfungen
	Pfäffikon


  

  
  		Rafz
	Regensberg
	Regensdorf
	Rheinau
	Richterswil
	Rickenbach
	Rifferswil
	Rorbas
	Russikon
	Rümlang
	Rüschlikon
	Rüti


  

  
  		Schlatt
	Schleinikon
	Schlieren
	Schwerzenbach
	Schöfflisdorf
	Schönenberg
	Seegräben
	Seuzach
	Stadel
	Stallikon
	Steinmaur
	Stäfa


  

  
  		Thalheim a.d.Th.
	Thalwil
	Truttikon
	Trüllikon
	Turbenthal


  

  
  		Uetikon a.S.
	Uitikon
	Unterengstringen
	Unterstammheim
	Urdorf
	Uster


  

  
  		Volken
	Volketswil


  

  
  		Wald
	Wallisellen
	Waltalingen
	Wangen-Brüttisellen
	Wasterkingen
	Weiach
	Weiningen
	Weisslingen
	Wettswil a.A.
	Wetzikon
	Wiesendangen
	Wil
	Wila
	Wildberg
	Winkel
	Winterthur
	Wädenswil


  

  
  		Zell
	Zollikon
	Zumikon
	Zürich


  

  

  

   







  
    
       

      
        	Home
	 >> 
	Porträt
	 >> 
	Geschichte des GPV


      

      
      
    

    
    
      
        	Willkommen
	Selbstverständnis
	News + Medienmitteilungen
	Fokusthema
	ZALK
	Geschichte des GPV
	100-Jahr-Jubiläum 11.09.2009
	GV GPV vom 26.6.2014 in Zürich
	Dokumente


      

       
    

    
    
					
vorhergehendes Ereignis | nächstes Ereignis		

	
EINBLICK 5: Gelungener Einsatz für einen Gemeindeverträglichkeitsartikel
 


Ab den 1990er-Jahren beginnt der Kostendruck auf die öffentliche Hand zu wachsen. Vermehrt kommt es nun zu Auseinandersetzungen um die Lastenverteilung zwischen den verschiedenen Ebenen des Staates. Der Bund delegiert immer mehr Aufgaben an die Kantone, die ihrerseits versuchen, Aufgaben an die Gemeinden abzuwälzen. Im Kanton Zürich häufen sich die Klagen seitens der Gemeinden. Sie monieren, der Kanton komme seinen Verpflichtungen gegenüber den Gemeinden nur unzureichend nach und delegiere zudem immer mehr Aufgaben an die Gemeinden, ohne diese Schritte sachgerecht zu begründen. 
 
 1993 erhält der GPV von den Gemeinden das Mandat, mit dem Zürcher Regierungsrat in dieser Frage das Gespräch zu suchen. Die Aussprache verläuft konstruktiv, bringt aber eine Lösung. Stattdessen spitzt sich der Konflikt noch zu: Die Zürcher Gemeinden protestieren immer vehementer über die vom Kanton praktizierte Lastenverschiebung. Der weist seinerseits die Vorwürfe ebenso deutlich zurück. So beschliesst der GPV, nach einem Weg zu suchen, um die Kantonsregierung daran zu hindern, den Gemeinden auf dem Verordnungsweg ständig neue Aufgaben und damit neue finanzielle Lasten zu überbürden. 2004 reicht der Verband zum ersten Mal in seiner Geschichte eine Volksinitiative ein. Sie trägt den Titel "Lastenverteilung zwischen Kanton und Gemeinden". Der GPV will damit erreichen, dass ein so genannter Gemeindeverträglichkeitsartikel in der Verfassung verankert wird. Führe eine Lastenverteilung zu Mehrausgaben auf kommunaler Stufe, müsse dies per Gesetz geregelt werden. Gegen dieses Gesetz könnte bei Bedarf das Referendum ergriffen werden.
 
 Der Zürcher Regierungsrat kontert die Volksinitiative mit einer Studie. Darin legte er dar, dass er den Gemeinden tatsächlich neue Aufgaben übertragen habe. Hingegen seien sie in noch grösserem Umfang von Aufgaben entlastet worden. In einer Gegenstudie widerlegt der GPV die Aussagen des Kantons. Er zeigt auf, dass zwei Drittel der Zusatzausgaben der Zürcher Kommunen Aufgaben betreffen, die vom Kanton überwälzt worden seien.
 
 Über die Volksinitiative wird nie abgestimmt. Im März 2005 zieht sie der GPV zurück. Denn auch ohne Volksabstimmung bekommen die Zürcher Gemeinden, was sie wollen: Der Gemeindeversträglichkeitsartikel wird in der neuen Kantonsverfassung verankert. Der Artikel ist ganz im Sinne des GPV und der Zürcher Gemeinden formuliert: Führt die Übertragung von Aufgaben zu einer finanziellen Mehrbelastung der Gemeinden, so muss dazu ein Gesetz ausgearbeitet werden. Sind die Gemeinden mit einem solchen Gesetz nicht einverstanden, können sie sich wehren: 12 Gemeinden oder die Städte Zürich und Winterthur können das Referendum ergreifen. Dank der Arbeit des GPV wurde die Stellung der Gemeinden deutlich gestärkt. (Mehr Informationen im Download unten) 
 
 
 Bild: 2004 reicht der GPV erstmals eine Volksinitiative ein. Bevor es zur Abstimmung kommt, wird eine Lösung gefunden.
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